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• Arbeitsverhältnis und Versicherungsverhältnis sind grund-
sätzlich zu trennen und unterliegen prinzipiell getren nten 
Rechtsgrundlagen.

• Folge: Rechtsfolgen müssten getrennt geprüft werden.

• In der betrieblichen Altersversorgung verweist die arbeits-
rechtliche Zusage häufig auf die Versicherungszusage  bzw. auf 
die Kassensatzung, die Versicherungs-/Leistungsbedin gungen 
oder dergleichen.

• Folge: Das Versicherungs"recht" einschließlich Aufsichtsrecht 
"dominiert" das Arbeitsrecht.

• Aus Sicht der versicherungsförmigen Durchführungswe ge ist 
somit im ersten Schritt zu prüfen, welche versicheru ngs-
rechtlichen Folgen sich ergeben, wenn der Versicher te sein 
Verhalten auf der arbeitsrechtlichen Ebene ändert.

1 Ausgangsbedingungen
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• Wie lautet die Altersgrenze?

• Ab welchem Zeitpunkt hat der Versicherte Anspruch a uf die 
volle Versicherungsleistung?

• Sind sonstige Bedingungen zu erfüllen (Wartezeit oder  
Ausscheiden)?

• Unsere Vermutung: 
Dynamische Altersgrenze: sehr selten. 
In der Regel festes Endalter!

1 Ausgangsbedingungen
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2 Was geschieht, wenn der Versicherte weiterarbeitet

Fragen zum Versicherungsanspruch dem Grunde nach:
• Erfordert der (Versicherungs-)Anspruch ein Ausschei den aus den 

Diensten des Trägerunternehmens?

• Wenn ja, ist der Anspruch noch nicht fällig.

• Was geschieht dann mit der (abrufbereiten und ausfi nanzierten) 
Versicherungsleistung?

• Stehenlassen und Verzinsen?
- Kapitalisierungsgeschäft? Zulässig bei Pensionskassen?

§ 1 Abs. 4 S. 5 VAG

• Auszahlen an Arbeitgeber?
- Bezugsrecht? Ohne Insolvenzsicherung?

• Wenn nein, ist der Anspruch fällig.

• Auszahlen an den nicht ausgeschiedenen Arbeitnehmer?
- Verstoß gegen § 118a Nr. 2 VAG?

- Verstoß gegen steuerliche Vorschriften? 
Nein, laut BMF vom 17.11.2004, Rz 156

• Auszahlen an den Arbeitgeber?
- Bezugsrecht? Ohne Insolvenzsicherung?
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• Kann der Versicherungsanspruch durch weitere Beiträ ge 
steigen?

• Weitere Beitragszahlungen nach dem Endalter (meist) nicht zulässig

• Kann der Versicherungsanspruch durch Verzinsung weit er 
steigen?

• Verzinsung könnte Kapitalisierungsgeschäft sein.

• Müssten wegen der verkürzten Rentenlaufzeit Zuschläge  
gewährt werden?

• Bei Entgeltumwandlung: u. E. wegen Wertgleichheitsgebot anzuraten

• Können zusätzliche Dienstjahre als Versicherungsleist ung 
umgesetzt werden?

• Ist - wenn die Versicherungsleistung fällig ist, der  Arbeitnehmer 
aber weiterarbeitet - die Anrechnung einer fiktiven Sozialrente 
zulässig?

2 Was geschieht, wenn der Versicherte weiterarbeitet

Fragen zum Versicherungsanspruch der Höhe nach:
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• Je nach  Versorgungszusage kann sich die Notwendigke it 
ergeben, für weitere Betriebstreue Steigerungen des  
Versicherungsanspruchs möglich zu machen

• durch weitere Beiträge,

• durch Verzinsung des erreichten Kapitals,

• durch Zuschläge wegen kürzerer Rentenlaufzeit.

• Veränderungen erfordern bei regulierten Pensionskas sen die 
Zustimmung der BaFin.

2 Was geschieht, wenn der Versicherte weiterarbeitet
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• Wenn der Anspruch auf die Versicherungsleistung an die 
Inanspruchnahme der gRV gekoppelt ist:

• Entlastung, da die vorzeitigen Altersgrenzen steigen

• Wenn die Höhe der Versicherungsleistung von der Höh e der 
gRV nicht abhängt:

• Entlastung, wenn das Rentenzugangsalter steigt

• Wenn die Höhe der gRV die Höhe der Versicherungslei stung 
beeinflusst:

• Wenn Differenz zugesagt, kann Versicherungsanspruch steigen

• Bei fehlender gesetzlicher Rente: 
u. E. Wegfall der Geschäftsgrundlage im Gesamtversorgungs- und 
Limitierungssystem
Anrechnung einer fiktiven, z. B. näherungsweise ermittelten 
gesetzlichen Rente

3 Was geschieht, wenn der Versicherte zu den bisherig en zeitlichen Bedingungen abruft
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• Tarife für Neuzugänge schaffen:

• Keine Altersleistungen vor dem Alter 62 spätestens ab 2012

• Tarif für Bestände ändern?

• Kein Zwang, aber Konflikte zum arbeitsrechtlichen Geschehen sind zu 
erwarten

• In der Regel festes Endalter, d. h. keine automatische Änderung

• Probleme bei Gesamtversorgungs-/ Limitierungszusagen wegen 
sinkender oder fehlender gRV-Rente sind zu erwarten

• Bei regulierten Kassen: BaFin Genehmigung erforderlich

• Auf jeden Fall müssen Lösungen für das Weiterarbeit en von 
Aktiven gefunden werden.

• Appell an die BaFin zur flexiblen Genehmigung

4 Handlungsansätze
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• Aus Sicht der versicherungsförmigen Durchführungswe ge 
dominiert das Satzungsrecht und die AVB/Leistungsplä ne.

• Beitragszahlungen jenseits des Endalters sind in der  Regel 
nicht vorgesehen. Die Möglichkeit zur steigernden Le istungs-
erhöhung nach dem (bisherigen) Endalter sollte angeb oten 
werden.

• Ein "Stehenlassen" mit Verzinsung müsste zugelassen w erden.

• Ein Zuschlag jenseits des Endalters wegen verkürzter  
Rentenlaufzeit erscheint - zumindest bei Entgeltumwand lung -
in vielen Fällen versicherungsmathematisch geboten.

• Keine Leistungen vor Alter 62 an Neuzugänge ab 2012

• Vorschläge zur Lösung der neuen Situation sollten vo n der 
BaFin flexibel genehmigt werden.

5 Zusammenfassung
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